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ZUM TITELBILD

Es muss nicht gleich der Zugang zu einem derart park-
ähnlichen Anwesen sein – ein Toröffner mit Funkfern-
bedienung kann auch bei „normalen“ Garagentoren 
von Vorteil sein, besonders praktisch in der nun kom-
menden feucht-kalten Jahreszeit. Er erspart dem Be-
sitzer das lästige, nicht immer ungefährliche Aus- und 
Einsteigen im fließenden Verkehr – und bei Regen- und 
Schneefall verkürzt er den Fußweg. 
Mit Funkfernbedienungen lassen sich Hof- und Gara-
geneinfahrten, Außenbeleuchtungen und viele andere 
elektrische Funktionen ansteuern – sie schaffen mehr 
Komfort und zugleich Sicherheit. Ist das Garagentor 
beispielsweise geschlossen, verriegelt das Tor automa-
tisch – sogar während eines Stromausfalls. Gefahren 
durch die Bewegung des Torflügels wiederum vermeidet eine Auto-Stopp-Funktion. 
Moderne Torantriebsmotoren sind mit einem empfindlichen System ausgestattet, das 
binnen Sekundenbruchteilen erkennt, ob ein Hindernis die Bewegung behindert. Der 
Torflügel stoppt sofort und fährt in seine Ausgangsposition zurück. Gartengeräte oder 
Fahrzeuge, aber erst recht Menschen und Haustiere sind so vor einer gefahrenträchtigen 
Begegnung mit dem Tor geschützt.	 Foto: djd/Sommer Antriebs- und Funktechnik

HAFTUNG

Gerade jetzt im Herbst we-
gen der typischen Stürme 
ein zentrales Thema: die 
Verkehrssicherungspflicht 
für Bäume. Ob umgestürz-
te Bäume oder Astbruch 
– wer haftet, welche 
Ansprüche bestehen für 
die Geschädigten? Vier 
Entscheidungen Berliner 

Gerichte spiegeln den Stand der aktuellen Rechtsprechung wider.	Foto: Archiv

SCHÖNHEITSREPARATUREN

„Dauerbrenner“ in der Mietrechtsprechung 
ist der Streit um das Ausführen von Schön-

heitsreparaturen bzw. um unwirksame 
Klauseln im Vertragsformular. In diesem Heft 

geht es um den Aufwendungsersatz eines 
Mieters bei unzulässigen „starren Fristen“, 
in einem anderen Fall um die Frage, inwie-

weit Hartz-IV-Empfänger einen Zuschlag 
für Schönheitsreparaturen beanspruchen 

dürfen, oder ob dieser bereits in den Unter-
kunftskosten enthalten ist. 

Foto: LBS
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